
Verbraucherinformationen für den Fernabsatz 

Gemäß § 312 d Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 246 b § 2 Abs. 1 EGBGB sowie § 312 i Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 246 

c EGBGB sind dem Verbraucher rechtzeitig vor dessen Abgabe seiner Vertragserklärung nachfolgende 

Informationen in Textform zur Verfügung zu stellen, wenn der Vertragsschluss unter ausschließlicher 

Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Brief, Fax, elektronische Kommunikation wie 

E-Mail, Internet) erfolgt. 

 

1.​ Allgemeine Unternehmensinformationen über das Unternehmen 

 

New Horizon GmbH 

Neue Schönhauser Str. 2 

10178 Berlin 

E-Mail: contact@timeless.investments 

Geschäftsführer: Malte Häusler 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Charlottenburg unter 

HRB 199884 B 

Umsatzsteuer-ID: DE320311786 

(nachfolgend „New Horizon“) 

​  

Hauptgeschäftstätigkeit: 

 

Die New Horizon GmbH betreibt unter www.timeless.investments eine Plattform („Timeless“) zum 

Erwerb von Bruchteilseigentum an Sammlerstücken („Bruchteilseigentum an Sammlerstücken“), 

Derivatkontrakte, deren Wertentwicklung an den Wert von Sammlerstücken geknüpft ist („Derivate“), 

und Bruchteilseigentum an nicht-fungiblen Token wie z.B. „CryptoPunks“, die auf der 

Ethereum-Blockchain veröffentlicht („NFT“) und auf Datenträgern, wie z.B. USB-Sticks („Datenträger“) 

gespeichert werden. 

Timeless ermöglicht es Personen, die sich auf der Plattform registriert und legitimiert haben 

(„Verbraucher“), Bruchteilseigentum an Sammlerstücken, Bruchteilseigentum an NFT und Derivate zu 

kaufen und ggf. zu handeln.  

Die New Horizon GmbH vermittelt auf Timeless den Kauf und Verkauf von Bruchteilseigentum an 

Sammlerstücken, Bruchteilseigentum an NFT und Derivate. Des Weiteren kann New Horizon als 

Verkäufer auf Timeless agieren. Die Angebote der New Horizon stellen keine 

Unternehmensbeteiligung dar (wie z. B. die Beteiligung an einem geschlossenen Fonds).  

New Horizon GmbH ist zudem als vertraglich gebundener Vermittler des 

Finanzdienstleistungsinstituts CONCEDUS GmbH mit Sitz in Nürnberg, geschäftsansässig Ostendstraße 

100/17, 90482 Nürnberg auf Grundlage von § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) tätig. 
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Hinweis gem. § 3 Abs. 2 des Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) 

Die New Horizon GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG und 

wird bei der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter 

Haftung der CONCEDUS GmbH, geschäftsansässig Schlehenstr. 6, 90542 Eckental, tätig.   

Die New Horizon GmbH ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als vertraglich 

gebundener Vermittler der CONCEDUS GmbH angezeigt und in das BaFin-Register – vertraglich 

gebundene Vermittler unter der Registernummer 80174023 eingetragen.  

Das BaFin-Register – vertraglich gebundene Vermittler ist abrufbar unter: 

https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/. 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde:  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  

 

2.​ Informationen über das Produkt 

 

a)​ Wesentliche Merkmale des Bruchteileigentums am Sammlerstück 

 

Der Verbraucher erwirbt Anteil am ausgewählten Sammlerstück („Bruchteilseigentum am 

Sammlerstück“). Die dingliche Einigung steht unter der Bedingung, dass der Gesamtpreis (bestehend 

aus Preis für die Anteile, Service-Pauschale und Management-Gebühr) vollständig an New Horizon 

bezahlt wurde. 

Das übrige Bruchteilseigentum am Sammlerstück wird entweder durch andere Kunden der New 

Horizon oder direkt von New Horizon gehalten. Hieraus ergeben sich für das Bruchteilseigentum des 

Kunden Verfügungsbeschränkungen unmittelbar aus diesen Rahmenbedingungen und aus dem 

Gesetz; auf die §§ 741 ff. BGB und §§ 1008 bis 1011 BGB wird hingewiesen.  

New Horizon mittelt auf Grundlage des im Trading-Vertrags enthaltenen Verwahrungsvertrags für den 

Verbraucher den Besitz am Sammlerstück.  

Der Verbraucher darf über das Bruchteilseigentum am Sammlerstück nur mit ausdrücklicher 

Zustimmung von New Horizon verfügen. 

 

Dokumentation der Übertragung 

Mit dem Erhalt von Timeless-Token erhält der Token-Inhaber einen Utility Token, welcher (Bruchteils-) 

Eigentum an einem bestimmten Sammlerstück dokumentiert.  

Der Verbraucher als Token-Inhaber hat keinerlei Rechte durch den Timeless-Token. Timeless-Token 

selbst stellen insbesondere kein Miteigentumsanteil an einem bestimmten Sammlerstück dar.  

Timeless-Token werden den Verbrauchern mittels automatisierter (Smart Contract) Übertragung an 

eine Blockchain-Adresse zugeteilt, die für den Verbraucher durch New Horizon erzeugt und 

zugewiesen wurde. 
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Die Rechte und Pflichten sind untrennbar mit dem Eigentum am Sammlerstück verbunden. Die 

Übertragung der Timeless-Token folgt den Eigentumsrechten am Sammlerstück. 

Timeless-Token werden fortlaufend und kontinuierlich ausgegeben, sobald Bruchteilseigentum am 

Sammlerstück erworben wurde und das Sammlerstück von New Horizon verwahrt wird. Zusätzliche 

Timeless-Token werden daher nur dann ausgegeben, wenn weiteres Bruchteilseigentum am 

Sammlerstück erworben wird.  

Timeless-Token werden mit dem Erwerb des Bruchteilseigentums bei New Horizon bestellt. 

Timeless-Token werden von New Horizon generiert („gemintet“) und an den Verbraucher übertragen. 

Der Gesamtbestand an Timeless-Token und der damit dokumentierte (Bruchteils-) Eigentum am 

Sammlerstück wird kontinuierlich aktualisiert und auf https://Timeless.investments und in der 

Timeless-App veröffentlicht. Auf der Timeless-App sieht der Verbraucher den Zeitstempel, die Menge 

an Timeless-Token, die übertragen wurden und in der zusätzlichen Beschreibung werden die 

Informationen zum Sammlerstück mit Lagerort, wo dieser von New Horizon verwahrt wird, 

angegeben. 

Timeless-Token sind nicht zum Handel auf einem geregelten oder ungeregelten Markt zugelassen, 

was eine faktische Beschränkung der Handelbarkeit der Timeless-Token darstellt.  

Zum Zwecke der Übertragung der Timeless-Token muss der Verbraucher eine geeignete Wallet und 

privaten Zugangsschlüssel (Public und Private Keys) einrichten und in einem voll funktionsfähigen, 

sicheren und gültigen Status halten. New Horizon wird vom Verbraucher beauftragt eine solche 

Wallet zu errichten und den Zugriff auf diese Wallet für den jeweiligen Verbraucher einzurichten. Um 

Timeless-Token erhalten zu können, benötigt der Verbraucher eine Blockchain-Adresse (Public Key). 

Diese wird New Horizon dem jeweiligen Verbraucher zuweisen. 

Der Verbraucher beauftragt New Horizon zur Aufbewahrung der Private Key. 

 

Verkaufsauftrag 

Der Verbraucher in der Rolle des Käufers beauftragt New Horizon unwiderruflich für das jeweilige 

Sammlerstück nach Maßgabe einen interessierten Erwerber zu finden. 

Der Verkaufsauftrag bezieht sich auf die Veräußerung des Sammlerstücks als Ganzes. Die 

Veräußerung des Bruchteilseigentums am Sammlerstück allein wird nicht beauftragt.  

New Horizon ist befugt das Sammlerstück zum Weiterverkauf öffentlich anzubieten und zu werben. 

Hierzu werden ihr etwaige Rechte (Namens- und Bildrechte etc.) eingeräumt. 

New Horizon ist befugt das Sammlerstück jedermann anzubieten. 

 

Trading-Funktion 

Trading-Funktion 

Soweit die Trading-Funktion für den Verbraucher freigeschaltet ist, wird dem Verbraucher nach 

freiem Ermessen von Timeless die Möglichkeit eingeräumt über die App eigene, auf Timeless 

erworbene Anteile zum Verkauf an registrierte und ebenfalls für das Trading freigeschaltete 

Verbraucher anzubieten. Registrierten und freigeschalteten Verbrauchern wird die Möglichkeit 

eingeräumt, solche Anteile von anderen Verbrauchern über die App zu erwerben. Im Rahmen dieser 
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Trading-Funktion tätigt New Horizon Vermittlungen als vertraglich gebundener Vermittler der 

CONCEDUS, wobei New Horizon keine Untervermittler beschäftigt. New Horizon vermittelt hierbei 

auf Weisung der Verbraucher ohne Entscheidungsspielraum. Es erfolgt die Anlagevermittlung ohne 

Erteilung einer Beratung an die Verbraucher. 

Die Vermittlungstätigkeit von New Horizon unterliegt insbesondere nach § 83 

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) einer gesetzlichen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht. Die 

Gespräche und Kommunikationen mit Verbrauchern im Rahmen der Vermittlungstätigkeit werden 

aufgezeichnet und die Verbraucher erklären sich hiermit einverstanden. Eine Kopie der 

Aufzeichnungen über diese Gespräche und Kommunikationen kann auf Anfrage der Verbraucher über 

einen Zeitraum von fünf Jahren und – sofern seitens der die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gewünscht – über einen Zeitraum von sieben Jahren zur 

Verfügung gestellt werden. Als vertraglich gebundener Vermittler unterliegt New Horizon der Pflicht, 

CONCEDUS jederzeit die Einsicht in ihre Geschäftsunterlagen zu gewähren, im Rahmen der 

aufsichtsrechtlichen Pflichte und Rechte. Darüber hinaus herrscht im Sinne der Sicherung von 

Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten gemäß § 25b Absatz 1 Satz 1 KWG und § 80 Absatz 6 WpHG 

ein umfassendes Weisungsrecht der CONCEDUS. Als vertraglich gebundener Vermittler ist New 

Horizon verpflichtet, Prüfungen und Begehungen ihrer Geschäftsräume durch die BaFin sowie durch 

interne Revision der CONCEDUS zu dulden und an diesen Prüfungen mitzuwirken. 

 

New Horizon hat als vertraglich gebundene Vermittlerin eine gesonderte vertragliche Vereinbarung 

mit CONCEDUS getroffen, wonach New Horizon als Erfüllungsgehilfe der CONCEDUS für die 

Vermittlung von Finanzinstrumenten tätig wird (nachfolgend „Haftungsübernahme“ genannt). Nach 

dieser Vereinbarung besteht die Haftung durch CONCEDUS gegenüber den Verbrauchern für 

sämtlichen Schäden, welche aufgrund einer Pflichtverletzung der New Horizon entstehen, wenn und 

soweit nicht etwaige Haftungsbeschränkungen aus diesen AGB oder aus dem Vermittlungsvertrag 

bzw. AGB der CONCEDUS entgegenstehen. Weitere Tätigkeiten der New Horizon, welche nicht die 

Vermittlung von Finanzinstrumenten beinhalten, inkludieren nicht die Haftungsübernahme durch 

CONCEDUS. 

Anbieten von Anteilen im Rahmen der Trading-Funktion 

Für das Anbieten von Anteilen (derzeit ausschließlich möglich mit Bruchteilseigentum an 

Sammlerstücken und NFT) wählt der Verbraucher das entsprechende Asset über die App aus. Über 

die Schaltfläche „Angebot aufgeben“ wählt der Verbraucher die Anzahl der Anteile und den 

Stückpreis pro Anteil aus, die dieser über die App anderen Verbrauchern zum Kauf anbieten möchte. 

Im nächsten Schritt kann der Verbraucher sein Angebot und den zugrundeliegenden Trading Vertrag, 

zu dem der Verbraucher seine Anteile anbietet, überprüfen und über die Schaltfläche „Bestätigen“ 

verbindlich bestätigen. Das Angebot wird damit verbindlich auf der App eingestellt. Nach dem 

Einstellen eines Angebots wird der Verbraucher aufgefordert, seine Bankverbindung anzugeben, 

Diese wird für die Auszahlung nach Abschluss einer erfolgreichen Vermittlung genutzt, damit der 

Verbraucher seinen Anteilsverkaufspreis erhält. Die Zahlungen werden über den Zahlungsdienstleister 

Stripe Payments Europe Ltd. abgewickelt. User, die Anteile verkaufen wollen, müssen hierzu die AGBs 

der Stripe Payments Europe Ltd. akzeptieren. Nach Bestätigung der Bankverbindung und der AGBs 

der Stripe Payments Europe Ltd. wird das Angebot des verkaufenden Users veröffentlicht. Solange ein 

Angebot von einem anderen Verbraucher nicht angenommen wird, kann der Verbraucher sein 

Angebot entfernen. Nach Annahme des Angebots durch einen anderen Verbraucher, kann das 

Angebot nicht mehr entfernt werden. In diesem Fall wird vielmehr ein verbindlicher Kaufvertrag über 

die angebotenen Anteile geschlossen. Soweit ein Verbraucher das Angebot noch prüft, es aber noch 
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nicht angenommen hat, kann das Angebot nicht entfernt werden, es liegt jedoch noch kein 

verbindlicher Kaufvertrag vor. Falls ein Verbraucher das Angebot annimmt und die Anteile kauft, wird 

der Verkauf über die App und per E-Mail mit Bezug zu einer Auftragsbestätigungs-Nr. bestätigt. Die 

Verbraucher erhalten den Trading-Vertrag auf die App und per E-Mail.  

Kauf von Anteilen im Rahmen der Trading-Funktion 

Für den Kauf von Anteilen (derzeit ausschließlich möglich mit Bruchteilseigentum an Sammlerstücken 

und NFT) wählt der Verbraucher das entsprechende Asset aus und prüft dann das entsprechende 

Angebot aus, welches ein anderer Verbraucher zum Verkauf auf Timeless eingestellt hat. Über die 

Schaltfläche „Kaufen“ kann der Verbraucher ein Angebot auswählen. Im nächsten Schritt wird dem 

Verbraucher eine Zusammenfassung des Angebots mit Darstellung der Anzahl der Anteile, dem Preis 

pro Anteil, der Summe der Anteile, der Trading-Gebühr und der Trading-Vertrag angezeigt. Über die 

Schaltfläche „Weiter“ gelangt der Verbraucher zur Auswahl der Zahlungsart, wo er zwischen 

Kreditkartenzahlung und Sofortüberweisung auswählen kann. Über die Schaltfläche „Speichern“ 

gelangt der Verbraucher zur Gesamtübersicht, auf welcher der Verbraucher die Zusammenfassung 

des Angebots mit zusätzlicher Darstellung der Zahlungsart und seiner persönlichen Daten sehen kann. 

In diesem Schritt kann der Verbraucher dem Trading-Vertrag zustimmen und über die Schaltfläche 

„Jetzt kaufen“ die ausgewählten Anteile verbindlich kaufen. Hierdurch wird ein verbindlicher 

Kaufvertrag geschlossen. Im nächsten Schritt wird dem Verbraucher der Kaufabschluss über die App 

und per E-Mail mit Bezug zu einer Auftragsbestätigungs-Nr. bestätigt. 

 

Gültigkeitsdauer des Angebotes 

Das Bruchteilseigentum für einzelne Sammlerstücke ist zahlenmäßig limitiert. Nach Ausverkauf kann 

kein Bruchteilseigentum am betroffenen Sammlerstück erworben werden. 

 

Hinweise zu Risiken (Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung) 

 

Der Erwerb des (Bruchteils-) Eigentums an Sammlerstücken, die Übertragung der Timeless-Token und 

der Weiterverkauf des Sammlerstücks ist mit spezifischen Risiken verbunden. Daher gilt auf 

Folgendes zu achten: 

Maximalrisiko 

Das Maximalrisiko besteht in einem vollständigen Wertverlust des Sammlerstücks und damit des 

bezahlten Kaufpreises. 

Allgemeines Marktpreisrisiko 

Der Verbraucher trägt das Risiko, dass der Marktpreis des Sammlerstücks als Folge der allgemeinen 

Entwicklung des Marktes fällt. New Horizon ist verpflichtet die Sammlerstücke zu verkaufen, wenn 

das Sammlerstück einen bestimmten Wert erreicht. Bei manchen Sammlerstücken kann jedoch das 

Risiko bestehen, dass eine Wertsteigerung nicht erfolgt. Dies kann daran liegen, dass das 

Sammlerstück an Wert verliert oder sich einfach nicht weiterentwickelt. Dieses Marktpreisrisiko ist im 

Vorhinein nur schwer einzuschätzen. New Horizon ist bemüht den Wert beim Erwerb möglichst 

marktnah einzuschätzen. Sie trägt jedoch nicht das Risiko dafür, dass sich im Nachhinein der Wert als 
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niedriger als anfangs eingeschätzt herausstellt. Dieses Risiko trägt jeder Kunde mit. Der Verbraucher 

erleidet einen Verlust, wenn Sammlerstücke unter dem Erwerbspreis veräußert werden. 

Lagerungsrisiko / Versicherungsrisiko 

Das Sammlerstück lagert in einer deutschen Lagerstätte. Es wurde eine Versicherung abgeschlossen, 

wonach in dem in den Versicherungsbedingungen festgelegten Umfang eine Versicherungsdeckung 

für die in den betreffenden Lagerstätten verwahrten Sammlerstücke besteht. Es besteht dennoch das 

Risiko, dass im Rahmen eines Einbruchs die Sammlerstücke entwendet oder aufgrund von höherer 

Gewalt die Lagerstätten und damit die Sammlerstücke unzugänglich, zerstört oder beschädigt 

werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Schadensfälle nicht von der Versicherung 

gedeckt sind, Ansprüche gegen die Versicherung nicht durchgesetzt werden können oder die 

Versicherung ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Dies könnte den teilweisen oder vollständigen 

Wertverlust der Sammlerstücke bedeuten.  

Risiko von Fälschungen 

Sammlerstücke sind von Plagiaten und Fälschungen betroffen. Bei Sammlerstücken kann sich im 

Nachhinein herausstellen, dass es sich um ein Plagiat oder eine Fälschung handelt. New Horizon ist 

bemüht die Echtheit eines Sammlerstücks beim Erwerb zu überprüfen, indem entsprechende 

Nachweise vom Verkäufer verlangt werden. Sie trägt jedoch nicht das Risiko dafür, wenn sich im 

Nachhinein herausstellt, dass es sich bei einem Sammlerstück um eine Fälschung / ein Plagiat 

handelt. Dieses Risiko trägt jeder Kunde. 

Risiken des Bruchteilseigentums und des Verkaufsauftrags 

Der Erwerb von (Bruchteils-) Eigentum an Sammlerstücken birgt gewisse zivilrechtliche Risiken des 

Bruchteilseigentums. Jeder Verbraucher sollte sich über diese Risiken vor dem Erwerb im Klaren sein. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass jede Verfügung über das Sammlerstück als Ganzes das 

Einverständnis aller Bruchteilseigentümer erfordert. Soweit die Verfügung nach im Rahmen des 

Verkaufsauftrags oder der Trading-Funktion eine Mehrheit der Bruchteilseigentümer erfordert, 

besteht das Risiko, dass Sie von der Mehrheit der Bruchteilseigentümer überstimmt werden oder 

dass eine solche Mehrheit nicht zustande kommt. 

Zudem kann der Verbraucher nicht frei über sein Bruchteilseigentum am Sammlerstück verfügen. 

Eine Verfügung über das Bruchteilseigentum am Sammlerstück erfordert unter Umständen die 

Zustimmung von New Horizon. Der Verbraucher kann daher insbesondere nicht selbst bestimmen 

wann das Sammlerstück verkauft werden soll. 

Haltedauerrisiko 

Ein Sammlerstück kann bis zu 10 Jahre (beginnend ab dem Zeitpunkt, an dem das Bruchteilseigentum 

am Sammlerstück für den ersten Käufer begründet wurde) gehalten werden. Das eingesetzte Kapital 

ist in dieser Zeit gebunden.  

Zudem können Sie Ihr Bruchteilseigentum am Sammlerstück unter Umständen nur mit Zustimmung 

von New Horizon veräußern. Es besteht somit das Risiko, dass eine Veräußerung nicht möglich ist. 

 

b) Bruchteilseigentum am NFT 

Der Verbraucher erwirbt Anteil am ausgewählten NFT („Bruchteilseigentum am NFT“). Die 

Übertragung von Eigentumsrechten am jeweiligen Datenträger folgt den Eigentumsrechten am NFT. 
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Die dingliche Einigung steht unter der Bedingung, dass der Gesamtpreis (bestehend aus Preis für die 

Anteile, Service-Pauschale und Management-Gebühr) vollständig an New Horizon bezahlt wurde. 

Das übrige Bruchteilseigentum am NFT wird entweder durch andere Kunden der New Horizon oder 

direkt von New Horizon gehalten. Hieraus ergeben sich für das Bruchteilseigentum des Kunden 

Verfügungsbeschränkungen unmittelbar aus diesen Rahmenbedingungen und aus dem Gesetz; auf 

die §§ 741 ff. BGB und §§ 1008 bis 1011 BGB wird hingewiesen.  

Der Verwahrer mittelt auf Grundlage des im Trading-Vertrags enthaltenen 

Verwahrungsmanagementvertrags für den Verbraucher den Besitz am Datenträger.  

Der Verbraucher darf über das Bruchteilseigentum am NFT samt Bruchteilseigentum am Datenträger 

nur mit ausdrücklicher Zustimmung von New Horizon verfügen. 

 

Dokumentation der Übertragung 

Das Bruchteilseigentum am NFT wird von New Horizon in einem Register protokolliert. 

 

Verkaufsauftrag 

Der Verbraucher in der Rolle des Käufers beauftragt New Horizon unwiderruflich für das jeweilige NFT 

nach Maßgabe einen interessierten Erwerber zu finden. 

Der Verkaufsauftrag bezieht sich auf die Veräußerung des NFT als Ganzes. Die Veräußerung des 

Bruchteilseigentums am NFT allein wird nicht beauftragt.  

New Horizon ist befugt den NFT zum Weiterverkauf öffentlich anzubieten und zu werben. Hierzu 

werden ihr etwaige Rechte eingeräumt. 

New Horizon ist befugt den NFT jedermann anzubieten. 

 

Trading-Funktion 

Trading-Funktion 

Soweit die Trading-Funktion für den Verbraucher freigeschaltet ist, wird dem Verbraucher nach 

freiem Ermessen von Timeless die Möglichkeit eingeräumt über die App eigene, auf Timeless 

erworbene Anteile zum Verkauf an registrierte und ebenfalls für das Trading freigeschaltete 

Verbraucher anzubieten. Registrierten und freigeschalteten Verbrauchern wird die Möglichkeit 

eingeräumt, solche Anteile von anderen Verbrauchern über die App zu erwerben. Im Rahmen dieser 

Trading-Funktion tätigt New Horizon Vermittlungen als vertraglich gebundener Vermittler der 

CONCEDUS, wobei New Horizon keine Untervermittler beschäftigt. New Horizon vermittelt hierbei 

auf Weisung der Verbraucher ohne Entscheidungsspielraum. Es erfolgt die Anlagevermittlung ohne 

Erteilung einer Beratung an die Verbraucher. 

Die Vermittlungstätigkeit von New Horizon unterliegt insbesondere nach § 83 

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) einer gesetzlichen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht. Die 

Gespräche und Kommunikationen mit Verbrauchern im Rahmen der Vermittlungstätigkeit werden 

aufgezeichnet und die Verbraucher erklären sich hiermit einverstanden. Eine Kopie der 

Aufzeichnungen über diese Gespräche und Kommunikationen kann auf Anfrage der Verbraucher über 
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einen Zeitraum von fünf Jahren und – sofern seitens der die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gewünscht – über einen Zeitraum von sieben Jahren zur 

Verfügung gestellt werden. Als vertraglich gebundener Vermittler unterliegt New Horizon der Pflicht, 

CONCEDUS jederzeit die Einsicht in ihre Geschäftsunterlagen zu gewähren, im Rahmen der 

aufsichtsrechtlichen Pflichte und Rechte. Darüber hinaus herrscht im Sinne der Sicherung von 

Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten gemäß § 25b Absatz 1 Satz 1 KWG und § 80 Absatz 6 WpHG 

ein umfassendes Weisungsrecht der CONCEDUS. Als vertraglich gebundener Vermittler ist New 

Horizon verpflichtet, Prüfungen und Begehungen ihrer Geschäftsräume durch die BaFin sowie durch 

interne Revision der CONCEDUS zu dulden und an diesen Prüfungen mitzuwirken. 

 

New Horizon hat als vertraglich gebundene Vermittlerin eine gesonderte vertragliche Vereinbarung 

mit CONCEDUS getroffen, wonach New Horizon als Erfüllungsgehilfe der CONCEDUS für die 

Vermittlung von Finanzinstrumenten tätig wird (nachfolgend „Haftungsübernahme“ genannt). Nach 

dieser Vereinbarung besteht die Haftung durch CONCEDUS gegenüber den Verbrauchern für 

sämtlichen Schäden, welche aufgrund einer Pflichtverletzung der New Horizon entstehen, wenn und 

soweit nicht etwaige Haftungsbeschränkungen aus diesen AGB oder aus dem Vermittlungsvertrag 

bzw. AGB der CONCEDUS entgegenstehen. Weitere Tätigkeiten der New Horizon, welche nicht die 

Vermittlung von Finanzinstrumenten beinhalten, inkludieren nicht die Haftungsübernahme durch 

CONCEDUS. 

Anbieten von Anteilen im Rahmen der Trading-Funktion 

Für das Anbieten von Anteilen (derzeit ausschließlich möglich mit Bruchteilseigentum an 

Sammlerstücken und NFT) wählt der Verbraucher das entsprechende Asset über die App aus. Über 

die Schaltfläche „Angebot aufgeben“ wählt der Verbraucher die Anzahl der Anteile und den 

Stückpreis pro Anteil aus, die dieser über die App anderen Verbrauchern zum Kauf anbieten möchte. 

Im nächsten Schritt kann der Verbraucher sein Angebot und den zugrundeliegenden Trading Vertrag, 

zu dem der Verbraucher seine Anteile anbietet, überprüfen und über die Schaltfläche „Bestätigen“ 

verbindlich bestätigen. Das Angebot wird damit verbindlich auf der App eingestellt. Nach dem 

Einstellen eines Angebots wird der Verbraucher aufgefordert, seine Bankverbindung anzugeben, 

Diese wird für die Auszahlung nach Abschluss einer erfolgreichen Vermittlung genutzt, damit der 

Verbraucher seinen Anteilsverkaufspreis erhält. Die Zahlungen werden über den Zahlungsdienstleister 

Stripe Payments Europe Ltd. abgewickelt. User, die Anteile verkaufen wollen, müssen hierzu die AGBs 

der Stripe Payments Europe Ltd. akzeptieren. Nach Bestätigung der Bankverbindung und der AGBs 

der Stripe Payments Europe Ltd. wird das Angebot des verkaufenden Users veröffentlicht. Solange ein 

Angebot von einem anderen Verbraucher nicht angenommen wird, kann der Verbraucher sein 

Angebot entfernen. Nach Annahme des Angebots durch einen anderen Verbraucher, kann das 

Angebot nicht mehr entfernt werden. In diesem Fall wird vielmehr ein verbindlicher Kaufvertrag über 

die angebotenen Anteile geschlossen. Soweit ein Verbraucher das Angebot noch prüft, es aber noch 

nicht angenommen hat, kann das Angebot nicht entfernt werden, es liegt jedoch noch kein 

verbindlicher Kaufvertrag vor. Falls ein Verbraucher das Angebot annimmt und die Anteile kauft, wird 

der Verkauf über die App und per E-Mail mit Bezug zu einer Auftragsbestätigungs-Nr. bestätigt. Die 

Verbraucher erhalten den Trading-Vertrag auf die App und per E-Mail.  

Kauf von Anteilen im Rahmen der Trading-Funktion 

Für den Kauf von Anteilen (derzeit ausschließlich möglich mit Bruchteilseigentum an Sammlerstücken 

und NFT) wählt der Verbraucher das entsprechende Asset aus und prüft dann das entsprechende 

Angebot aus, welches ein anderer Verbraucher zum Verkauf auf Timeless eingestellt hat. Über die 
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Schaltfläche „Kaufen“ kann der Verbraucher ein Angebot auswählen. Im nächsten Schritt wird dem 

Verbraucher eine Zusammenfassung des Angebots mit Darstellung der Anzahl der Anteile, dem Preis 

pro Anteil, der Summe der Anteile, der Trading-Gebühr und der Trading-Vertrag angezeigt. Über die 

Schaltfläche „Weiter“ gelangt der Verbraucher zur Auswahl der Zahlungsart, wo er zwischen 

Kreditkartenzahlung und Sofortüberweisung auswählen kann. Über die Schaltfläche „Speichern“ 

gelangt der Verbraucher zur Gesamtübersicht, auf welcher der Verbraucher die Zusammenfassung 

des Angebots mit zusätzlicher Darstellung der Zahlungsart und seiner persönlichen Daten sehen kann. 

In diesem Schritt kann der Verbraucher dem Trading-Vertrag zustimmen und über die Schaltfläche 

„Jetzt kaufen“ die ausgewählten Anteile verbindlich kaufen. Hierdurch wird ein verbindlicher 

Kaufvertrag geschlossen. Im nächsten Schritt wird dem Verbraucher der Kaufabschluss über die App 

und per E-Mail mit Bezug zu einer Auftragsbestätigungs-Nr. bestätigt. 

 

Gültigkeitsdauer des Angebotes 

Das Bruchteilseigentum für einzelne NFT ist zahlenmäßig limitiert. Nach Ausverkauf kann kein 

Bruchteilseigentum am betroffenen NFT erworben werden. 

 

Hinweise zu Risiken (Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung) 

 

Der Erwerb des (Bruchteils-) Eigentums an NFT und der Weiterverkauf des Sammlerstücks ist mit 

spezifischen Risiken verbunden. Daher gilt auf Folgendes zu achten: 

Maximalrisiko 

Das Maximalrisiko besteht in einem vollständigen Wertverlust des NFT und damit des bezahlten 

Kaufpreises. 

Allgemeines Marktpreisrisiko 

Der Verbraucher trägt das Risiko, dass der Marktpreis des NFT als Folge der allgemeinen Entwicklung 

des Marktes fällt. New Horizon ist verpflichtet die NFT zu verkaufen, wenn der NFT einen bestimmten 

Wert erreicht. Bei manchen NFT kann jedoch das Risiko bestehen, dass eine Wertsteigerung nicht 

erfolgt. Dies kann daran liegen, dass der NFT an Wert verliert oder sich einfach nicht 

weiterentwickelt. Dieses Marktpreisrisiko ist im Vorhinein nur schwer einzuschätzen. New Horizon ist 

bemüht den Wert beim Erwerb möglichst marktnah einzuschätzen. Sie trägt jedoch nicht das Risiko 

dafür, dass sich im Nachhinein der Wert als niedriger als anfangs eingeschätzt herausstellt. Dieses 

Risiko trägt jeder Kunde mit. Der Verbraucher erleidet einen Verlust, wenn NFT unter dem 

Erwerbspreis veräußert werden. 

Lagerungsrisiko / Versicherungsrisiko 

Der Datenträger lagert in einem Safe bzw. vergleichbaren Sicherheitseinrichtung in Deutschland. Es 

wurde eine Versicherung abgeschlossen, wonach in dem in den Versicherungsbedingungen 

festgelegten Umfang eine Versicherungsdeckung für die vom Verwahrer verwahrten Datenträger 

besteht. Es besteht dennoch das Risiko, dass im Rahmen eines Einbruchs die Datenträger entwendet 

oder aufgrund von höherer Gewalt die Lagerstätten und damit die Datenträger unzugänglich, zerstört 

oder beschädigt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Schadensfälle nicht von 

der Versicherung gedeckt sind, Ansprüche gegen die Versicherung nicht durchgesetzt werden können 
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oder die Versicherung ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Dies könnte den teilweisen oder 

vollständigen Wertverlust der NFT bedeuten. 

Risiken des Bruchteilseigentums und des Verkaufsauftrags 

Der Erwerb von (Bruchteils-) Eigentum an NFT birgt gewisse zivilrechtliche Risiken des 

Bruchteilseigentums. Jeder Verbraucher sollte sich über diese Risiken vor dem Erwerb im Klaren sein. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass jede Verfügung über das NFT als Ganzes das Einverständnis aller 

Bruchteilseigentümer erfordert. Soweit die Verfügung nach im Rahmen des Verkaufsauftrags oder der 

Trading-Funktion eine Mehrheit der Bruchteilseigentümer erfordert, besteht das Risiko, dass Sie von 

der Mehrheit der Bruchteilseigentümer überstimmt werden oder dass eine solche Mehrheit nicht 

zustande kommt. 

Zudem kann der Verbraucher nicht frei über sein Bruchteilseigentum am NFT verfügen. Eine 

Verfügung über das Bruchteilseigentum am NFT erfordert unter Umständen die Zustimmung von New 

Horizon. Der Verbraucher kann daher insbesondere nicht selbst bestimmen wann das NFT verkauft 

werden soll. 

Haltedauerrisiko 

Ein NFT kann bis zu 10 Jahre (beginnend ab dem Zeitpunkt, an dem das Bruchteilseigentum am 

Sammlerstück für den ersten Käufer begründet wurde) gehalten werden. Das eingesetzte Kapital ist in 

dieser Zeit gebunden.  

Zudem können Sie Ihr Bruchteilseigentum am NFT unter Umständen nur mit Zustimmung von New 

Horizon veräußern. Es besteht somit das Risiko, dass eine Veräußerung nicht möglich ist. 

 

 

3.​ Informationen zum Trading-Vertrag 

 

 Zustandekommen des Vertrages; Technische Schritte zum Vertragsschluss  

 

Die Darstellung und Bewerbung der Sammlerstücke in der App oder auf der Website stellt kein 

rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. 

Der Verbraucher kann aus dem Portfolio von Timeless Sammlerstücken auswählen und diese auf der 

App über die Schaltfläche „Anteile erwerben“ (bzw. über ein -Symbolbild) zum Erwerb auswählen.   

Durch Anklicken der Schaltfläche „Anteile erwerben“ wird der Verbraucher zum nächsten Schritt des 

Bestellvorgangs weitergeleitet. 

 

Um den Bestellvorgang abzuschließen, muss der Verbraucher auf der Plattform ein Verbraucherkonto 

erstellen. Innerhalb des Verbraucherkontos oder im Rahmen des Bestellvorgangs muss der 

Verbraucher die Daten zu seiner Person, Kontaktinformationen sowie die Rechnungsadresse angeben. 

Über die Schaltfläche „Jetzt Anteile kaufen“ bzw. bei der Wahl der Bezahlmethode Google Pay 

„Bezahlen mit GPay“ und bei der Wahl der Bezahlmethode Apple Pay „Bezahlen mit Apple Pay“ gibt 
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der Verbraucher einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Einkaufskorb befindlichen Anteile am 

Sammlerstück ab. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Verbraucher seine Eingaben jederzeit korrigieren. 

Timeless bestätigt daraufhin dem Verbraucher den Zugang seiner Bestellung per E-Mail.  Mit der 

Zugangsbestätigung wird gleichzeitig die Annahme des Angebots des Kunden auf Abschluss des 

Trading-Vertrags erklärt. New Horizon speichert den Vertragstext, wenn ein Trading-Vertrag zustande 

kommt. Dieser wird dem Kunden bei Vertragsschluss per E-Mail übermittelt. 

 

Technische Mittel zum Schutz vor Eingabefehlern im Onlinezeichnungsprozess  

 

Bis zum Abschluss eines Kaufs kann der Verbraucher seine Eingaben jederzeit im Check out-Prozess 

korrigieren. 

 

Speicherung des Vertragstextes 

Dieser Vertragstext wird in der App gespeichert und kann vom User über die App runtergeladen 

werden. 

 

Vertragliche Kündigungsbedingungen 

 

Eine Kündigung des Kaufvertrags ist ausgeschlossen.  

Eine ordentliche Kündigung des Trading-Vertrags mit Ausnahme einzelner Teilverträge ist 

ausgeschlossen. Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung des Trading-Vertrages mit 

Ausnahme des Kaufvertrags bleibt unberührt.  

Die Kündigung bedarf der Textform. 

 

Vertrags- und Kommunikationssprache  

 

Das Produkt wird nur in deutscher Sprache angeboten und die Kommunikation zwischen New Horizon 

und dem Verbraucher wird in deutscher Sprache erfolgen. 

 

Einzelheiten der Zahlung und der Erfüllung 

Der Verbraucher kann im Rahmen des Bestellvorgangs aus den zur Verfügung stehenden 

Zahlungsarten (Kreditkarte, Sofortüberweisung, Google Pay und Apple Pay) wählen.  

Die Zahlung der Entgelte ist mit Abschluss des Trading-Vertrages fällig. 

Bei Zahlung per Kreditkarte wird das Kreditkartenkonto am Tag des Vertragsschlusses belastet.  
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Rechnungen können dem Kunden auf elektronischem Wege (auf dem Account des Kunden) zur 

Verfügung gestellt werden. 

Die Auszahlung an den Verkäufer erfolgt erst nachdem die 14-tätige Widerrufsfrist abgelaufen ist. 

 

4.​ Gesamtpreis der Finanzdienstleistung, Preisbestandteile und abgeführte Steuern 

​ Gesamtpreis 

 

Gesamtpreis 

 

Der Kaufpreis beinhaltet den Preis für die Anteile und ein Servicegebühr i.H.v. 2 % des Preises für die 

Anteile. Der Kaufpreis umfasst die gesetzliche Mehrwertsteuer. Zusätzlich fallen bei jedem 

Sammlerstück bzw. NFT noch eine Management-Gebühr nach Maßgabe des Verwahrungsvertrags 

bzw. Verwahrungsmanagementvertrags an.  Für die Lagerung des Sammlerstücks bzw. die 

Organisation der Verwahrung des Datenträgers erhebt New Horizon eine Management-Gebühr. Diese 

beträgt bis zu 8 % des Preises für die Anteile und versteht sich inkl. MwSt. 

Die im Gesamtpreis enthaltenen Preise und Gebühren können über die Produktseite und die 

Bestellübersicht von New Horizon über die Webseite/App eingesehen werden. 

 

Zusätzlich anfallende Kosten und Steuern  

 

Als weitere Kosten hat der Verbraucher eigene Kosten für Internet, Porto, Telefon etc. zu tragen. 

Derartige Kosten werden gegenüber dem Verbraucher nicht durch die Emittentin erhoben, sondern 

durch Dritte. 

 

5.​ Mitgliedstaat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt  

Bundesrepublik Deutschland 

 

6.​ Anwendbares Recht, zuständiges Gericht  

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, solange dem 

keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. 

Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel. 

 

7.​ Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren  

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 

betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen besteht, unbeschadet des Rechts, die 

Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, eine vom Bundesamt für Justiz für diese Streitigkeiten 

anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle oder die bei der Deutschen Bundesbank 
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eingerichtete Schlichtungsstelle (Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle, Postfach 111 232, 

D¬60047 Frankfurt/Main; Telefax: 069 2388 1919, Internet: bundesbank.de) anzurufen. In dem 

genannten Schlichtungsverfahren hat der Verbraucher zu versichern, dass er in der Streitigkeit noch 

kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, die die Streitbeilegung betreibt, 

angerufen und auch keinen außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hat. 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter 

http://ec.europa.eu/consu-mers/odr/finden. 

New Horizon nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

 

8.​ Bestehen eines Garantiefonds bzw. anderer Entschädigungsregelungen und ​
Verhaltenskodizes 

Es bestehen weder Garantiefonds noch andere Entschädigungsregelungen. Für die Forderungen der 

Verbraucher besteht insbesondere keine Einlagensicherung. 

New Horizon hat sich keinen Verhaltenskodizes unterworfen. 

 

9.​ Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen  

Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten jeweils bis zur Mitteilung von Änderungen. 

 

10.​ Widerrufsrecht  

 Ist der Kunde ein Verbraucher, steht ihm das gesetzliche Recht zu, den Trading-Vertrag als Ganzes zu 

widerrufen, soweit nicht auf ausdrücklichen Wunsch des/der Kunden, der/die Verbraucher ist/sind, 

der Trading-Vertrag von den Parteien vollständig erfüllt wird, bevor der/die Kunde(n), der/die 

Verbraucher ist/sind, sein/ihr Widerrufsrecht ausübt. Für dieses gesetzliche Widerrufsrecht gilt 

folgende Widerrufsbelehrung: 

 

Widerrufsbelehrung 

​ Abschnitt 1 

Widerrufsrecht 

 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 

Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 

Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen 

einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend 

unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften 

Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die 
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Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu 

richten an: 

 

 

New Horizon GmbH 

Neue Schönhauser Str. 2,  

10178 Berlin 

E-Mail: contact@timeless.investments 

Telefon: 03063423691 

 

Abschnitt 2 

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 

 

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende 

Angaben: 

 

 1.​ die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche 

Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 

zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung; 

 

 2.​ die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine 

Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde; 

 

 3.​ zur Anschrift 

 ​ a)​ die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere 

Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem 

Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen 

oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten; 

 ​ b)​ jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 

dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen 

gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit 

dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 

Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des 

Vertretungsberechtigten; 
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 4.​ die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie 

Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt; 

 

 5.​ den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit 

verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten 

Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine 

Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises 

ermöglicht; 

 

 6.​ gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf 

mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer 

abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

 

 7.​ den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente 

bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden 

Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen 

auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, 

und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für 

künftige Erträge sind; 

 

8.​ Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 

 

9.​ das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die 

Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift 

desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 

des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der 

Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, 

sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende 

Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

 

10.​ die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder 

regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat; 

 

11.​ die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger 

Vertragsstrafen; 

 

12.​ die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 

Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss 

des Vertrags zugrunde legt; 
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13.​ eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder 

über das zuständige Gericht; 

 

14.​ die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser 

Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie 

die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des 

Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu 

führen; 

 

15.​ den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- 

und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen 

kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen; 

 

16.​ das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer 

Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 

2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 

über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 

18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen 

Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die 

Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen 

Anlegerentschädigungssysteme fallen. 

Abschnitt 3 

Widerrufsfolgen 

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 

Leistungen zurückzugewähren.  Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis 

zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer 

Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich 

zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung 

der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur 

Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 

Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen 

müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden 

Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 

Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 

müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit 

der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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